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§ 9 UFG
 UFG - Umweltförderungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.07.2025

1. (1)Die Kommissionen sind zur konstituierenden Sitzung von dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,

Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, im Rahmen seiner Zuständigkeit von dem

Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, einzuberufen.

2. (2)Eine Kommission ist, ausgenommen zur konstituierenden Sitzung, vom Vorsitzenden, im Falle der

Verhinderung von dessen Stellvertreter bei Bedarf einzuberufen. Die Kommissionen tagen in Sitzungen an einem

vorgegebenen Ort oder in Form von Videokonferenzen. Die jeweilige Kommission kann für einzelne

Kommissionsaufgaben die Herbeiführung einer Kommissionsempfehlung auch im Umlaufverfahren festlegen

oder in Fällen, in denen eine Behandlung innerhalb der Kommission aufgrund der Eindeutigkeit der

Förderungsfähigkeit nicht notwendig erscheint, auf eine Befassung im Vorfeld der Förderentscheidung verzichten.

Zur Vorbereitung der Empfehlungen der Kommission können von dieser auch Arbeitsgruppen eingerichtet

werden.

3. (3)Auf Verlangen des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und

Wasserwirtschaft oder des Bundesministers für Wirtschaft, Energie und Tourismus im Rahmen seiner

Zuständigkeit oder von mindestens einem Viertel der Mitglieder einer Kommission ist eine Sitzung innerhalb von

14 Tagen nach Stellung des Begehrens einzuberufen.

4. (4)Empfehlungen und sonstige Beschlüsse einer Kommission können nur unter Stimmabgabe von mindestens

der Hälfte der Mitglieder mit Stimmenmehrheit verabschiedet werden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden. Die Beratungen und Beschlußfassungen einer Kommission sind nach der auf Vorschlag

der jeweiligen Kommission zu erlassenden Geschäftsordnung vorzunehmen.

In Kraft seit 01.07.2025 bis 31.12.9999
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